
  

Begründung zur Verordnung zum Schutz 

vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

in Bezug auf Ein- und Rückreisende aus Risikogebieten 

(Coronaeinreiseverordnung Nordrhein-Westfalen – CoronaEinrVO NRW) 

 

Aktualisierung in roter Schrift: Dreizehnte Verordnung zur Änderung von Rechtsverord-

nungen zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 vom 28. Januar 2021 

 

Aktualisierung in grüner Schrift: Verordnung zur Änderung der Coronaeinreiseverord-

nung Nordrhein-Westfalen vom 26. Februar 2021 

 

Aktualisierung in dunkelblauer Schrift: 17. Mantelverordnung zur Änderung von Rechts-

verordnungen zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 vom 5. März 2021 

 

Aktualisierung in lila Schrift: 19. Mantelverordnung zur Änderung von Rechtsverordnun-

gen zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 vom 11. März 2021 

 

Aktualisierung in orangener Schrift: Zwanzigste Verordnung zur Änderung von Rechts-

verordnungen zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 vom 26. März 2021  

 

 

 

I. Allgemeine Begründung 

 

Die Infektionszahlen mit dem Virus SARS-CoV-2 steigen weltweit und auch innerhalb 

der Europäischen Union wieder an. Da nach wie vor weder ein Impfstoff noch eine wirk-

same Therapie zur Verfügung stehen, besteht die Gefahr einer Verstärkung des Infekti-

onsgeschehens mit erheblichen Folgen für Leben und Gesundheit der Bevölkerung und 

einer möglichen Überforderung des Gesundheitssystems bei Einreisen aus Risikogebie-

ten unvermindert fort. Nach der Risikobewertung des Robert Koch-Instituts handelt es 

sich weltweit und in Deutschland nach wie vor um eine sehr dynamische und ernst zu 

nehmende Situation; die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutsch-

land wird nach wie vor insgesamt als hoch, für Risikogruppen als sehr hoch einge-

schätzt. 

Oberstes Ziel ist daher nach wie vor, die weitere Verbreitung des Virus beherrschbar zu 

halten, um eine Überlastung des Gesundheitssystems insgesamt zu vermeiden und die 

medizinische Versorgung sicher zu stellen.  

 

Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen hat mit Beschluss vom 

20. November 2020 jedoch die bis dahin geltende Coronaeinreiseverordnung außer 



   

 
 

Vollzug gesetzt. Grund war vor allem die Feststellung, dass die angeordneten Maßnah-

men für alle Länder mit einer Inzidenz oberhalb von 50 Infektionen in sieben Tagen je 

100.000 Einwohnern unverhältnismäßig seien, da Nordrhein-Westfalen selbst deutlich 

höhere Inzidenzwerte aufweise. Da das Robert Koch-Institut bisher die Kriterien für die 

Ausweitung der Risikogebiete nicht verändert hat, war nach dieser Rechtsprechung für 

Nordrhein-Westfalen eine Einreiseregelung bezogen auf die RKI-Risikogebiete bisher 

nicht erneut möglich. 

 

Aufgrund der aktuell vorliegenden ersten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Auftreten 

einer Mutation des Coronavirus stellt sich die Risikobewertung für die vom Robert Koch-

Institut benannten Virusvarianten-Gebiete anders dar: 

 

In diesen Staaten sind unterschiedliche Mutationen des Coronavirus (u.a. mit der Be-

zeichnung VUI2020/12/01) nachgewiesen worden, die sich gegenüber den bisher be-

kannten Virus-Mutationen durch die Vielzahl von Mutationen in relevanten Teilen des 

Genoms auszeichnen. Nach den ersten Erkenntnissen der Behörden besteht Grund zu 

der Annahme, dass diese Mutationen deutlich ansteckender als die bisher bekannte 

Form sind.  

 

Die mit dieser Verordnung getroffenen Regelungen sollen deshalb verhindern, dass die 

neue Form des Virus nach Nordrhein-Westfalen eingetragen wird und sich in Nordrhein-

Westfalen verbreiten kann. 

 

Neben den wenigen kraft Verordnung bestehenden Ausnahmetatbeständen wird den 

Gesundheitsämtern die Möglichkeit zur ausnahmsweisen Befreiung von der Absonde-

rungspflicht eingeräumt, wenn dringende Gründe, insbesondere medizinische oder 

ethisch-soziale Notlagen (notwendiger Besuch von erkrankten Personen, besondere Be-

treuungsbedarfe, Teilnahme an Begräbnissen nächster Angehöriger etc.), dies erfor-

dern. Da die Befreiung an einen negativen Test geknüpft ist, ist sie in diesen Situationen 

infektiologisch vertretbar. 

 

Für Einreisende aus anderen Risikogebieten im Sinne von § 2 Nummer 17 des Infekti-

onsschutzgesetzes als diesen Virusvarianten-Gebieten wird mit § 4 ebenfalls eine Pflicht 

zur Absonderung angeordnet, jedoch mit der Möglichkeit zur sofortigen Freitestung mit-

tels eines PCR- oder eines Schnelltests höchstens 48 Stunden vor der Einreise oder un-

mittelbar, jedenfalls aber innerhalb von 24 Stunden nach der Einreise (Einreisetestung).   

Diese Schutzmaßnahme ist angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens in Nord-

rhein-Westfalen und einer Vielzahl anderer Länder, der besonderen kontaktbedingten 

Infektionsgefahren im Zusammenhang mit einer Reisetätigkeit und vor allem angesichts 



   

 
 

des wissenschaftlich belegten Auftretens neuer, durch Mutationen des Coronavirus ent-

standener Virenstämme dringend erforderlich.  

  

Infektionen können u.a. auch durch Infektionseinträge von Auslandsreisenden entste-

hen. Wenn diese aus einem Staat oder Gebiet einreisen, für den bzw. das das Bundes-

ministerium für Gesundheit im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt und dem Bun-

desministerium des Innern, für Bau und Heimat ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 festgestellt hat (im Folgenden: RKI-Risikogebiet), bringt 

ihre Reisetätigkeit ein erhöhtes Infektionsrisiko mit sich. Dieses folgt zum einen aus der 

Infektionssituation im Reiseland, da dort als Grundlage der Einstufung als RKI-Risikoge-

biet im Rahmen eines zweistufigen Verfahrens neben einer erhöhten 7-Tages-Inzidenz 

an Neuinfektionen oberhalb von 50 auch weitere Risikofaktoren berücksichtigt werden: 

„Maßgeblich für die Bewertung sind insbesondere die Infektionszahlen und die Art des 

Ausbruchs (lokal begrenzt oder flächendeckend), Testkapazitäten sowie durchgeführte 

Tests pro Einwohner sowie in den Staaten ergriffene Maßnahmen zur Eindämmung des 

Infektionsgeschehens (Hygienebestimmungen, Kontaktnachverfolgung etc.). Ebenso 

wird berücksichtigt, wenn keine verlässlichen Informationen für bestimmte Staaten vor-

liegen.“1  

  

Das erhöhte Infektionsrisiko durch Reisetätigkeiten ist umso problematischer angesichts 

der jüngsten Erfahrungen mit Virusstämmen, die zahlreiche Mutationen und eine mut-

maßlich höhere Aggressivität und Ansteckungsquote aufweisen und sich in anderen 

Ländern bereits in hohem Maße ausgebreitet haben. Nachgewiesen wurde dies für neue 

Virenstämme im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland, in Irland und der 

Republik Südafrika, zu deren Abwehr die Regelungen in den §§ 1 bis 3 getroffen wur-

den. Die Beispiele zeigen aber die grundsätzliche Gefahr einer territorial getrennten Ent-

wicklung neuer Virenstämme auf, deren Eintrag mit hohen Risiken verbunden wäre und 

daher bestmöglich unterbunden werden muss. Die aktuellen Beispiele bereits einge-

schleppter mutierter Varianten aus den genannten Ländern zeigen auch, dass der Ein-

trag bereits vor der wissenschaftlichen Aufdeckung einer massenhaften Verbreitung 

möglich ist und nur durch vorbeugende Maßnahmen in Bezug auf Reisen zwischen ver-

schiedenen Regionen bestmöglich unterbunden werden kann.  

 

Neben diesen infektionsrelevanten Faktoren im Reiseland resultiert die aus dem Reise-

geschehen hervorgehende gesteigerte Infektionsgefahr auch aus der Reisetätigkeit 

selbst, die bei der Wahl des Transportmittels, der Versorgung in fremder Umgebung, 

möglichen Freizeitkontakten etc. eine gegenüber dem Verbleib in der eigenen Wohnung 

                                            
1 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html  



   

 
 

bzw. im eigenen – kontaktbeschränkten – Sozialraum im Rahmen der gebotenen gene-

ralisierenden Betrachtung zusätzliche infektionsrelevante Kontakte beinhaltet. Dabei ist 

auch zu bedenken, dass in Nordrhein-Westfalen und ganz Deutschland seit dem 

16.12.2020 ein strenges Regime der Kontaktbeschränkungen gilt, deren Geltung keines-

falls in allen möglichen Zielstaaten von Auslandsreisen vorausgesetzt werden kann.  

Mit Neufassung der Coronaeinreiseverordnung zum 16. Januar 2021 werden Änderun-

gen aufgrund der vom Bund erlassenen Coronavirus-Einreiseverordung umgesetzt. Zur 

besseren Abgrenzung der landesrechtlichen und der bundesrechtlichen Vorschriften 

werden die landesrechtlichen Vorschriften auf die Regelung zur Absonderung und die 

Möglichkeiten zur Freitestung begrenzt, während die bundesrechtlichen Regelungen die 

Einreiseanmeldung und die Testpflichten regelt. 

Um Verwechselungen mit der Bundesverordnung zu vermeiden, wurde zudem der Titel 

der Verordnung angepasst.  

  



   

 
 

 

II. Zur Begründung im Einzelnen: 

 

§ 1: Absonderung und Beobachtung für Ein- und Rückreisende 

aus Virusvarianten-Gebieten, Nachweisvorlage 

  

Personen, die aus einem Virusvarianten-Gebiet einreisen – egal ob über den Luft-, 

Land- oder Seeweg –, haben sich unverzüglich in Absonderung zu begeben (§ 30 Ab-

satz 1 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes) und unterliegen der Beobachtung durch die 

zuständige Behörde (§ 29 des Infektionsschutzgesetzes). Die möglicherweise eintreten-

den Schäden durch eine Einreise aus diesen Ländern ohne anschließende Absonde-

rung können folgenschwer und gravierend sein. Ein- und Rückreisende müssen deshalb 

grundsätzlich für zehn Tage abgesondert werden. 

Oberstes Ziel ist es, die weitere Verbreitung des Virus zu verlangsamen und dazu das 

Einschleppen ansteckenderer Virenstämme zu vermeiden als bisher in Nordrhein-West-

falen vorhanden, um eine Überlastung des Gesundheitssystems insgesamt zu vermei-

den und die medizinische Versorgung bundesweit sicherzustellen. Um dieses Ziel zu er-

reichen, bedarf es einer Absonderung, da ein Kontakt mit dem Krankheitserreger hinrei-

chend wahrscheinlich ist und Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des 

Coronavirus SARS-CoV-2 erforderlich macht. Gemessen am Gefährdungsgrad des 

hochansteckenden Coronavirus SARS-CoV-2, das bei einer Infektion zu einer tödlich 

verlaufenden Erkrankung führen kann, genügt daher bereits eine vergleichsweise ge-

ringe Wahrscheinlichkeit eines infektionsrelevanten Kontakts, um einen Ansteckungs-

verdacht im Sinne von § 2 Nummer 7 des Infektionsschutzgesetzes begründen zu kön-

nen (vgl. BVerwG, Urt. v. 22. März 2012 – 3 C 16/11 –, juris Rn. 32). Vor dem Hinter-

grund der Tatsache, dass die Mutation nach bisherigen Erkenntnissen nochmals deut-

lich ansteckender ist, ist die Absonderung dringend und sofort geboten. 

Nach § 2 Nummer 1 des Infektionsschutzgesetzes ist eine Person ansteckungsverdäch-

tig, von der anzunehmen ist, dass sie Krankheitserreger aufgenommen hat, ohne krank, 

krankheitsverdächtig oder Ausscheider zu sein. Aufgrund der Erkenntnisse über das In-

fektionsgeschehen in den vom RKI als Virusvarianten-Gebiet ausgewiesenen Regionen 

sowie aufgrund der Vielzahl von Infektionen weltweit, der Tatsache, dass ein Übertra-

gungsrisiko in einer Vielzahl von Regionen besteht, des dynamischen Charakters des 

Virus und der damit verbundenen Ungewissheit hinsichtlich konkreter Infektionsgesche-

hen besteht eine hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass eine Person, die aus Virusvari-

anten-Gebiet einreist, Krankheitserreger der Mutation aufgenommen hat und also im 

Sinne von § 2 Nummer 1 des Infektionsschutzgesetzes ansteckungsverdächtig ist.  

 

Der Verordnungsgeber ist vorliegend aus der grundrechtlichen Schutzpflicht aus Artikel 

2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes für Leben und körperliche Unversehrtheit der in 



   

 
 

Nordrhein-Westfalen lebenden Bevölkerung verpflichtet, Maßnahmen zum Schutz die-

ses Rechtsguts zu ergreifen. Hierbei kommt ihm angesichts der nach wie vor ungewis-

sen und sich dynamisch verändernden Gefahrenlage ein weiter Einschätzungs-, Wer-

tungs- und Gestaltungsspielraum zu.  

 

Eine Absonderung in der Haupt- oder Nebenwohnung oder in einer anderen, eine Ab-

sonderung ermöglichenden Unterkunft ist gemäß § 30 Absatz 1 und Absatz 2 des Infek-

tionsschutzgesetzes in diesen Fällen geeignet und erforderlich. Ein ungeregelter Aufent-

halt nach Einreise muss verhindert werden. Wissenschaftliche Erkenntnisse bestätigen, 

dass eine zügige Isolierung ansteckungsverdächtiger Personen der wirksamste Schutz 

gegen eine Ausbreitung des Virus ist. 

Um eine weitere Ausbreitung von COVID-19 in der Bundesrepublik Deutschland einzu-

dämmen, ist die Anordnung einer an die Einreise anschließenden häuslichen Absonde-

rung verhältnismäßig. Es handelt sich vorliegend um eine Mutation des Virus, die sich 

nach den bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen sehr schnell ausbreitet. Die bis-

herige Strategie der schnellen Isolierung von ansteckungsverdächtigen Personen hat 

sich als erfolgreich erwiesen. Sie ist deshalb gerade auch in Anbetracht der zu schüt-

zenden hochwertigen Individualrechtsgüter Gesundheit und Leben sowie der Funktions-

fähigkeit des Gesundheitssystems als solchem verhältnismäßig. 

 

Die Haupt- oder Nebenwohnung ist die Meldeadresse des Erst- oder Zweitwohnsitzes. 

Soweit die einreisende Person in der Bundesrepublik Deutschland nicht gemeldet ist, 

hat sie sich in eine andere, eine Absonderung ermöglichende, geeignete Unterkunft zu 

begeben. Es muss sich hierbei um eine feste Anschrift handeln, die gezielt aufgesucht 

werden kann und in der es möglich und durchsetzbar ist, sich für zehn Tage aufzuhal-

ten. Für Asylsuchende kann diese Unterkunft auch in der zuständigen Aufnahmeeinrich-

tung liegen. 

 

Durch die mit der 19. Änderung der MantelVO zum 11.03.2021 erfolgte Änderung in § 1 

wird sichergestellt, dass die Pflicht zur Absonderung mit der Ausreise aus Nordrhein-

Westfalen endet. Personen, die sich abzusondern haben, werden durch diese Pflicht 

nicht an der (Wieder-)Ausreise gehindert, sofern die Ausreise unter den gleichen Vo-

raussetzungen erfolgt, wie die Einreise zu erfolgen hat, bis zu dem Zeitpunkt zu dem der 

der Absonderung dienende Aufenthaltsort erreicht wird. 

 

Zu Satz 2 

Den in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen ist es in der Zeit der Absonderung nicht ge-

stattet, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht ihrem Hausstand angehören. Der 

Empfang von Besuch würde dem Sinn und Zweck der Absonderung und dem Ziel, die 

Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 zu verlangsamen, zuwiderlaufen. Unter ei-



   

 
 

nem Besuch wird hierbei nicht der Aufenthalt in der Wohnung oder Unterkunft von Per-

sonen verstanden, die diese aus triftigen Gründen betreten müssen. Solch ein triftiger 

Grund liegt beispielsweise in der Pflege einer im Haushalt lebenden Person. 

 

Zu Absatz 2: 

In Absatz 2 wird festgelegt, wonach ein Virusvarianten-Gebiet bestimmt wird. In § 3 Ab-

satz 2 Nr. 2 der Verordnung zum Schutz vor einreisebedingten Infektionsgefahren in Be-

zug auf das Coronavirus SARS-CoV-2 nach Feststellung einer epidemischen Lage von 

nationaler Tragweite durch den Deutschen Bundestag (Coronavirus-Einreiseverordnung 

– CoronaEinreiseV) vom 13. Januar 2021 wird bei den verschiedenen Risikogebieten 

zwischen Hochinzidenz-Gebieten und Virusvarianten-Gebieten differenziert. Die Bestim-

mung der Gebiete erfolgt durch das Robert Koch-Institut, nachdem das Bundesministe-

rium für Gesundheit und das Auswärtige Amt und das Bundesministerium des Innern, 

für Bau und Heimat darüber entschieden haben. Das Robert Koch-Institut veröffentlicht 

die entsprechenden Virusvarianten-Gebiete auf der Internetseite. Der entsprechende 

Link ist aus Gründen der bessern Nachvollziehbarkeit in der Verordnung angegeben.  

 

Zu Absatz 3: 

Für die Zeit der zehntägigen Absonderung unterliegen die von Absatz 1 Satz 1 erfassten 

Personen der Beobachtung durch die zuständige Behörde. 

 

Zu Absatz 4 und 5: 

Die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Personen haben das zuständige Gesundheitsamt am 

Wohnort oder Standort der Unterkunft unverzüglich zu informieren, wenn Krankheits-

symptome festgestellt werden, die typisch für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 sind. Solche Symptome sind Fieber, neu aufgetretener Husten, Schnupfen, Ge-

ruchs- oder Geschmacksverlust oder Atemnot. Die zuständige Behörde entscheidet so-

dann über das weitere Verfahren und übernimmt insbesondere die Überwachung der 

abgesonderten Person für die Zeit der Absonderung.  

 

Mit der 20. Mantelverordnung vom 26. März 2021 wird eine Veränderung in § 1 Absatz 4 

vorgenommen, indem die Mindestquarantänedauer bei Einreisen aus Virusvariantenge-

bieten von zehn auf vierzehn Tage erhöht wird. Dies ist erforderlich und angemessen, 

weil nach immer zahlreicher vorhandenen wissenschaftlichen Untersuchungen erhebli-

che Indizien dafür bestehen, dass verschiedene Virusmutationen, deren vermehrtes Auf-

treten der Einordnung von Drittstaaten als Virusvariantengebieten zugrunde liegt, über 

eine erheblich stärkere und zeitlich ausgedehntere Ansteckungsgefahr verfügen. Daher 

muss alles getan werden, um den Eintrag und erst recht eine mögliche Verbreitung nach 

einer Einreise einzudämmen. Dies erscheint auch deshalb vertretbar, weil ohnehin Rei-

setätigkeiten im aktuellen Pandemiestadium dringend unterbleiben sollten. 

 



   

 
 

Absatz 5 verweist auf die Testpflichten nach Bundesrecht und regelt keine eigenstän-

dige Testpflicht.  

 

§ 2: Testpflicht und Verkürzung der Absonderung für Ein- und Rückreisende aus 

einem Virusvarianten-Gebiet 

 

Angesichts des bisher in der Dimension noch unklaren, aber im Grundsatz aufgrund der 

bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisse anzunehmenden Risikopotentials der in den 

Virusvarianten-Gebieten aufgetretenen Virenmutation gibt es ein hohes Interesse aus 

Sicht einer effizienten Abwehr der Verbreitung dieses Virus, dass sich mögliche Virusträ-

ger möglichst frühzeitig testen lassen. Da bei der nach Bundesrecht vorgesehenen Tes-

tung Infektionen unmittelbar vor der Ausreise nicht festgestellt würden, kann nach fünf 

Tagen eine erneute Testung zur Verkürzung der Absonderung erfolgen. Nach neuesten 

wissenschaftlichen Erkenntnissen beträgt die mediane Inkubationszeit fünf bis sechs 

Tage. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass mit einer Mindestabsonde-

rungszeit von fünf Tagen der überwiegende Teil möglicher Infektionskettenauslöser er-

kannt wird und bei einem negativen Testergebnis die Gefahr für die Allgemeinheit deut-

lich reduziert und eine Verkürzung der Absonderung gerechtfertigt ist. 

Bei auftretenden Symptomen ist eine erneute Testung obligatorisch, weil dies auch ein 

Hinweis auf eine Infektion mit längerer Inkubationszeit oder einen falsch negativen Test 

sein kann. Zulässig sind gemäß § 5 insoweit ein Coronaschnelltest und ein PCR-Test 

gemäß der Vorgaben der Robert Koch-Institutes.  

 

Die Änderung der Verordnung durch die 13. Mantelverordnung vom 28.01.2021 stellt 

klar, dass für die Verkürzung der Absonderungsdauer die Vornahme eines erneuten 

Tests erforderlich ist und dieser Test frühestens fünf Tage nach der Einreise erfolgen 

kann. 

 

Mit der Änderung der Verordnung durch die 17. Mantelverordnung vom 05.03.2021 wird 

klargestellt, dass im Falle einer Einreise aus einem Virusvariantengebiet eine Verkür-

zung der Quarantänezeit nicht stattfindet. Hintergrund dieser Regelung sind die Erkennt-

nisse des Robert Koch-Institutes, wonach die bisher aufgetretenen Virusvarianten deut-

lich länger als der Wildtyp infektiös sind und somit über einen längeren Zeitraum mit ei-

ner Ansteckung gerechnet werden muss. Das Robert Koch-Institut hat vielmehr seine 

Empfehlungen dahingehend geändert, dass die Zeit der Absonderung generell auf 14 

Tage festgesetzt wird und möglichst zum Abschluss der Absonderungszeit noch eine 

abschließende Diagnose mittels Testung erfolgen soll, um sicherzustellen, dass keine 

Ansteckungsgefahr mehr besteht. Gegenüber dem ursprünglich vorhandenen Wildtyp 

sind die bisher zum Teil bestehenden Möglichkeiten der Freitestung bzw. der Verkür-



   

 
 

zung der Absonderungszeiten aus Gründen des Infektionsschutzes nicht mehr vertret-

bar. Um eine hinreichende Effektivität der Maßnahmen sicherzustellen, kommt daher bei 

Virusvarianten und bei entsprechendem Verdacht hierauf eine Verkürzung mittels nega-

tivem Test nicht mehr in Betracht. 

 

 

§ 3: Ausnahmen von der Absonderungs- und Testpflicht für Ein- und Rückrei-

sende aus Virusvarianten-Gebieten 

 

Zu Absatz 1: 

Personen, die nur zur Durchreise nach Nordrhein-Westfalen einreisen, werden nicht von 

§ 1 Absatz 1 Satz 1 erfasst. Diese Personen sind allerdings verpflichtet, das Gebiet auf 

schnellstem Weg, somit ohne jede Verzögerung (keine Kurzaufenthalte oder Übernach-

tungen) zu verlassen. Ein erhöhtes Infektionsrisiko entsteht erst durch einen Aufenthalt 

und damit zusammenhängende mögliche soziale Kontakte vor Ort; dies ist bei einer rei-

nen Durchreise ohne Zwischenaufenthalt nicht der Fall. Zur Sicherheit ist beim Verlas-

sen des Transportmittels stets eine Alltagsmaske zu tragen. 

 

Zu Absatz 2: 

Personen, deren Tätigkeit für die Aufrechterhaltung wichtiger und pandemierelevanter 

Infrastrukturbereiche unabdingbar ist, sowie Personen aus dem Transportgewerbe sind 

bei einem negativen Einreisetest von der Absonderungspflicht ausnahmsweise bei Auf-

enthalten bis zu 72 Stunden befreit.  

Unter infektiologischen Gesichtspunkten ist es vertretbar und zur Wahrung der Verhält-

nismäßigkeit geboten, auf eine Absonderung zu verzichten, wenn die Wahrscheinlichkeit 

einer Infektion durch eine Negativ-Testung bei Einreise einerseits als geringer einzustu-

fen ist und andererseits ein gesamtstaatliches Interesse an der Aufrechterhaltung der 

Wirtschaft und sonstiger wichtiger Bereiche des persönlichen und öffentlichen Lebens 

eine Ausnahme rechtfertigt.  

 

Zu Absatz 2a 

Mit der Einfügung des Absatzes 2a durch die 19. MantelVO vom 11.03.2021 wird den 

besondere Anforderungen der Grenzregionen und der Grenzpendler Rechnung getra-

gen. Die weiteren Ausnahmeregelungen für Virusvariantengebiete, sofern die unmittel-

baren Nachbarstaaten als solche eingestuft werden, sind an die Ausnahmeregelungen 

für Risikogebiete angepasst und tragen den engen Verflechtungen zwischen Nordrhein-

Westfalen und den Nachbarstaaten Rechnung. 

 

Zu Absatz 3:  

Die zuständige untere Gesundheitsbehörde kann darüber hinaus in besonderen Einzel-

fällen Ausnahmen von der Absonderungspflicht zulassen, wenn dies aus dringenden 



   

 
 

Gründen erforderlich ist. Mit der Regelung sollen im Einzelfall unbillige Härten vermie-

den werden. Gemeint sind insbesondere medizinische oder ethisch-soziale Notlagen 

(notwendiger Besuch von erkrankten Personen, besondere Betreuungsbedarfe, Teil-

nahme an Begräbnissen nächster Angehöriger etc.).  

Darüber hinaus kommen insbesondere Ausnahmenregelungen zur Aufrechterhaltung 

der Bereiche der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Pflege diplomatischer und 

konsularischer Beziehungen, der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege, der Funktionsfä-

higkeit von Volksvertretung, Regierung und Verwaltung des Bundes, der Länder und der 

Kommunen, oder der Funktionsfähigkeit der Organe der Europäischen Union und von 

internationalen Organisationen sowie Angehörige auch ausländischer Streitkräfte im 

Sinne des Nato-Truppenstatuts in Betracht. Ausnahmen sind zudem für die in Absatz 2 

genannten Personengruppen bei Überschreiten der 72 Stunden im Einzelfall möglich.  

 

Mit der Änderung in § 3 wird die Regelung entsprechend der Vorgaben der Corona-

schutzverordnung angepasst, wonach im Personenverkehr eine medizinische Maske zu 

tragen ist.  

 

 

§ 4:  Einreisende aus anderen Risikogebieten 

 

Zu Absatz 1:  

Die Regelung setzt auf § 3 Absatz 4 der Coronavirus-Einreiseverordnung des Bundes 

vom 13. Januar 2021 auf, wonach landesrechtliche Regelungen zur Verpflichtung der 

Absonderung unberührt bleiben. Da die bundesrechtliche Verordnung die Testpflicht re-

gelt, werden landesrechtlich nur die Verpflichtung zur Absonderung und die Möglichkei-

ten zur Verkürzung des Zeitraums der Absonderung geregelt.  

 

Durch die Regelung in § 4 wird eine Absonderungspflicht angeordnet, deren Eintreten 

aber bereits vor dem Beginn durch die bundesrechtlich vorgeschriebene Testung bei der 

Einreise oder eine unmittelbar nachfolgende Testung ausgeschlossen werden kann. Nur 

wer keine Testung vornimmt, ist daher verpflichtet, reisebedingte Infektionsgefahren 

durch eine Absonderung auszuschließen. Aufgrund der Verfügbarkeit und der Zulas-

sung von Schnelltests zur Vermeidung einer Absonderungspflicht und vor allem durch 

die Option, die Absonderung von Beginn an durch eine Schnelltestung abzuwenden, 

stellt die angeordnete Maßnahme einen deutlich geringeren Eingriff dar als die noch in 

der Coronaeinreiseverordnung vom 06.11.2020 angeordnete Absonderungspflicht mit 

einer Mindestdauer von 5 Tagen. Dieser geringere Eingriff erscheint aufgrund der verän-

derten weltweiten infektiologischen Situation geboten und erforderlich.  

 

Die auf der Grundlage von § 28 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 30 des Infektions-



   

 
 

schutzgesetzes angeordnete Maßnahme der Absonderung mit der Möglichkeit zur sofor-

tigen Freitestung ist geeignet, erforderlich und angemessen und beachtet trotz ihrer Be-

grenzung auf Auslandsreisen auch den verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungs-

grundsatz des Artikels 3 Absatz 1 des Grundgesetzes.  

 

Die bundesrechtlich vorgeschriebene Testung im unmittelbaren Zusammenhang mit der 

Einreise, ist geeignet, einen nennenswerten Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pan-

demie zu leisten, weil sie geeignet ist, den Eintrag von Infektionen nach Deutschland zu 

entdecken und damit den Anknüpfungspunkt für weitere Schutzmaßnahmen zur Verhin-

derung der Weitergabe der Infektion innerhalb Deutschlands zu bilden. Ein positiver 

Test führt zu einer Absonderung der infizierten Person nach der QuarantäneVO NRW 

bzw. entsprechenden Anordnungen der örtlich zuständigen Behörden. Diese umfasst 

auch die direkten Kontaktpersonen und verhindert so als Ergebnis der Einreisetestung 

bestmöglich den Eintrag der Infektionen aus der Reistätigkeit.  

 

Die Testung zur Vermeidung der Absonderung sorgt auch stets für die Aufdeckung einer 

Infektion und deren Eingrenzung. Gerade angesichts des Eintrags möglicher veränder-

ter Virenstämme ist sie daher die einzig geeignete Infektionsschutzmaßnahme. An die-

ser Geeignetheit ändert sich auch nichts durch die Möglichkeit, dass der Rückreisende 

eine Infektion möglicherweise auch erlitten hätte, wäre er daheim geblieben. Die Tes-

tung im unmittelbaren Zusammenhang mit der Einreise liefert einen für den Moment des 

Betretens des inländischen Hoheitsgebiets gültigen Befund über die Infektiosität des 

Einreisenden und belastet den Normunterworfenen nur mit einer geringen Einschrän-

kung seiner allgemeinen Handlungsfreiheit durch die Pflicht, sich zu einem Testzentrum, 

einer Ärztin oder einem Arzt zu begeben (ggf. findet sich sogar am Einreiseort ein Test-

zentrum wie an Flughäfen oder großen Bahnhöfen), und einem geringfügigen Eingriff in 

seine körperliche Integrität durch den zur Test erforderlichen Abstrich. Auch die vom 

Reisenden selbst zu tragenden Kosten von etwa 30 bis 40 Euro stellen gerade im Ver-

gleich zu den Reisekosten und den durch die Testung geschützten Rechtsgütern eine 

geringfügige Belastung dar.  

Demgegenüber kann mit der Vorlage des negativen Testergebnisses auf eine Absonde-

rung verzichtet werden, so dass der Einreisende Eingriffe in die allgemeine Handlungs-

freiheit abwenden kann, wenn ein entsprechendes Testergebnis vorliegt.   

Mit der Änderung in Absatz 1 Satz 1 durch die 17. Mantelverordnung vom 05.03.2021 

wird die Dauer der Quarantäne bei Risikogebieten eigenständig geregelt. 

 Zu Absatz 2: 

Mit der Regelung in Absatz 2 wird klargestellt, dass die Pflicht zur Absonderung auch 



   

 
 

durch einen später als im Zusammenhang mit der Einreise vorgenommenen Test vorzei-

tig beendet werden kann. Die bundesrechtlichen Testpflichten bleiben von der Regelung 

natürlich unberührt.  

 

Zu Absatz 3: 

In Absatz 3 wird auf die Ausweisung der Risikogebiete durch das Robert Koch-Institut 

auf deren Internetseite entsprechend der Regelung in § 1 Absatz 2 zu den Virusvarian-

ten-Gebieten Bezug genommen.  

Zu Absatz 4:  

Die Regelung korrespondiert mit der Ausnahmeregelung in der Coronavirus-Einreisever-

ordnung des Bundes. Da bei Kindern bis zum Alter von sechs Jahren die Durchführung 

eines Tests schwierig ist und sie ein geringeres Infektionsrisiko aufweisen, hat der Bun-

desgesetzgeber hier von einer Testpflicht Abstand genommen. Daher ist es für die Risi-

kogebiete vertretbar, auch eine Ausnahme von der Absonderungspflicht vorzunehmen, 

um nicht auf diesem Wege über die Möglichkeit der Freitestung Erziehungsberechtigte 

vor die Entscheidung zu stellen, ihr Kind doch testen zu lassen. Etwas anderes gilt hin-

gegen für die Virusvarianten-Gebiete. Aufgrund der dort bisher nicht vorliegenden hinrei-

chenden wissenschaftlichen Erkenntnisse ist es nicht vertretbar, auf Testung und Ab-

sonderung gleichermaßen zu verzichten.  

Zu Absatz 5 und 6:  

In den Absätzen 5 und 6 wird ein eng begrenzter Katalog an Ausnahmen von der Ab-

sonderungspflicht geregelt.  

Hierunter fallen zunächst die bloß Durchreisenden, weil dies im Regelfall eine Weiter-

gabe einer etwaigen Infektion an die heimische Bevölkerung ausschließt.   

Zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit fallen darunter auch bestimmte privilegierte Reise-

zwecke:  

So der sogenannte kleine Grenzverkehr mit den unmittelbar an Nordrhein-Westfalen an-

grenzenden Nachbarstaaten Belgien und Niederlande sowie dem mit diesen beiden 

Staaten den Benelux-Raum bildende und lediglich wenige Kilometer von der Landes-

grenze Nordrhein-Westfalens entfernten Luxemburg bei Aufenthalten von weniger als 24 

Stunden.  

Zudem sind bei Aufenthalten von weniger als 72 Stunden Reisen zu bestimmten familiä-

ren Zwecken, zur Aufrechterhaltung des Waren- und Personenverkehrs und zur Erfül-

lung diplomatischer oder parlamentarischer bzw. exekutiver Aufgaben ausgenommen. 

Auch in diesen Fällen erscheint die Durchführung von Testungen aber nur dann als un-

verhältnismäßig, wenn die Reisen nur von kurzer Dauer sind.  



   

 
 

Dagegen sind Binnenschiffer bei überwiegendem Verbleib an Bord sowie Grenzpendler 

und Grenzgänger generell ausgenommen, wenn sie bzw. die Einrichtungen, in denen 

sie sich überwiegend aufhalten, Infektionsschutzvorkehrungen getroffen haben.  

Zu Absatz 7:  

Die Regelung stellt klar, dass eine Ausnahme von der Absonderungspflicht nur dann 

greift, wenn keine typischen Symptome einer Infektion mit SARS-CoV- 2 bestehen. Tre-

ten diese auf, ist die Frage einer Infektion über einen Test abzuklären.  

 

Zu Absatz 8:  

Um den Aufwand für Einreisepersonen weiter zu reduzieren, werden die Flughäfen als 

zentrale Einreisestellen verpflichtet, entsprechende Angebote unmittelbar vor Ort vorzu-

halten. 

 

 

§ 5: Testverfahren 

§ 5 weist auf die vom Robert Koch-Institut veröffentlichten zulässigen Testverfahren 

(Coronaschnelltest und PCR-Test) hin.  

Zudem wird klargestellt, welche Institutionen die Testungen durchführen können. Reine 

Selbsttests ohne eine ein Testzeugnis ausgebende Stelle genügen aus Nachweisgrün-

den nicht. 

 

§ 6: Ordnungswidrigkeiten 

Die Vorschrift legt die unmittelbar als Ordnungswidrigkeit zu ahndenden Sachverhalte 

ausdrücklich fest und sichert so einen effizienten Vollzug. 

 

 

§ 7: Inkrafttreten, Außerkrafttreten  

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten und unter Beachtung der in § 28a des Infektions-

schutzgesetzes vorgesehenen Befristung das Außerkrafttreten der Verordnung.  

 

Mit der Änderung vom 26. Februar 2021 wird die Geltungsdauer der Verordnung bis 

zum 26. März 2021 verlängert.  

 

Mit der Änderung vom 5. März 2021 wird die Laufzeit der Verordnung an die Corona-

schutzverordnung angepasst. 

 

Mit der 20. Mantelverordnung vom 26. März 2021 wird die Geltungsdauer der Verord-

nung bis zum 18. April 2021 verlängert. Die Geltungsverlängerung ist erforderlich, weil 

das Infektionsgeschehen auch im Ausland nach wie vor auf einem sehr hohen Stand ist. 


